
EIGENERKLÄRUNG

zur Ausstellung von Tageslizenzen und zur Zulassung ausländischer Teilnehmer

Ich Unterfertigte/r......................................................................………............................................... , 

geboren in.......................................……..………............ am ………………………….……...........……….…, 

wohnhaft in …..........................................…………....……………………………………….. (Land angeben), 

Mitglied des Amateursportvereins.………………………………………………………………………………………

erkläre hiermit, die Satzung des genannten Vereins anzunehmen und mich daran zu halten. 
Zudem erkläre ich, mich an die Satzungs-, Mitglieds-, Disziplinar-, technischen und 
Verordnungsbestimmungen der Körperschaft zu halten, der der genannte Verein angehört.

Des Weiteren erkläre ich Folgendes:

 Ich wurde nicht positiv auf Doping getestet bei den programmierten bzw. unangekündigten 
Anti-Dopingkontrollen des U.C.I, des Nationalen bzw. Internationalen Olympischen Komitees und
der WADA und ich habe mich nie geweigert, mich Anti-Dopingkontrollen bzw. Vorbeugetests zu 
unterziehen;

 Es wurden bei mir keine abweichenden Werte hinsichtlich der im Biologischen Pass 
angeführten biologischen Parametern festgestellt, im Sinne der einschlägigen Bestimmungen 
des WADA und des U.C.I, ohne dass diese auf einen beweisbaren genetischen bzw. 
physiologischen Zustand zurückzuführen sind;

 Es wurden bei mir keine Medikamente oder biologisch bzw. pharmakologisch aktive Wirkstoffe 
gefunden, die verboten oder für die laut gesetzlichen bzw. Anti-Doping-Bestimmungen eigens 
quantitative Schwellenwerte aufgeführt sind, ohne dass dafür eine plausible, dokumentierte 
Begründung vorgelegt bzw. der Gebrauch durch eine ausführliche ärztliche Verschreibung 
begründet ist;

 Ich habe niemals auf medizinische Behandlungen zurückgegriffen, die nicht zur Bekämpfung 
von Pathologien bzw. zu therapeutischen Zwecken verschrieben wurden, welche die Ergebnisse 
von Anti-Doping-Tests beeinflussen können bzw. darauf abzielen;

 Ich wurde niemals von einem Sport- bzw. einem ordentlichen Gericht wegen Dopings zu mehr 
als 6 (sechs) Monaten sanktioniert.

 Ich gehöre derzeit keiner Sportlerkategorie an, die eine Zulassung als Amateursportler (im 
Sinne der Verordnung Nr. 6 vom 29.7.2013 der CNC) nicht zulässt, nämlich:

- Berufssportler mit einer Aktivität > 2 Jahren: 
4 Jahre nach dem letzten Jahr, in dem sie an Rennen für Berufssportler teilgenommen haben;

- Berufssportler mit einer Aktivität von max. 2 Jahren: 
2 Jahre nach dem letzten Jahr, in dem sie an Rennen für Berufssportler teilgenommen haben;

- Elite M und W (ohne Vertrag) welche in der Kategorie > 20 Punkte erreicht haben: 
2 Jahre nach der letzten Mitgliedschaft in der Kategorie;

- Elite M und W (ohne Vertrag) welche in der Kategorie max. 20 Punkte erreicht haben: 
1 Jahr nach der letzten Mitgliedschaft in der Kategorie;

- U23-Athleten welche in der Kategorie > 20 Punkte erreicht haben: 
1 Jahr nach der letzten Mitgliedschaft in der Kategorie;

- U23-Athleten welche in der Kategorie max. 20 Punkte erreicht haben: 
am Ende der Saison als Radamateur

Diese Erklärung entspricht den Anforderungen im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 
445 vom 28. Dezember 2000. Eine wahrheitswidrige Angabe wird im Sinne des italienischen 
Strafgesetzbuches sowie der einschlägigen italienischen Bestimmungen bestraft.

Ort, Datum Unterschrift 

....................................................................................................................................................................


